
 

ABSCHLUSS ZUM KVA 2022       
          Mitgliederinfo Nr. 2 

 

2. Kollektivvertragsverhandlungsrunde 

am 15. Februar 2022 brachte einen 

ABSCHLUSS 

 

Nach intensiven Verhandlungsstunden konnte in der 2. Runde ein KV-
Abschluss erreicht werden. - Hier Details zum Abschluss: 

 

AUßENDIENST: 

❖ Das durchschnittliche Mindestentgelt laut § 3 Abs. 2 KVA erhöht sich wie 
folgt: 

Stufe Dienstjahr 
durchschnittl. monatliches 

Mindestgehalt in EUR 

1 1. - 3. 1.730,66 

2 4. - 9. 1.799,83 

3 10. - 12. 1.892,56 

4 13. - 15. 1.957,03 

5 16. - 18. 2.019,91 

6 19. - 20. 2.145,67 

7 21. - 22. 2.285,54 

8 ab dem 23. 2.423,87 

 
  



 

 
❖ Die Jahresmindestentgelte lt. § 3 Abs. 3 erhöhen sich wie folgt: 

 

Stufe Dienstjahr 
Jahresmindestentgelt in 

EUR 

1 1. - 3. 25.369,50 

2 4. - 9. 26.512,55 

3 10. - 12. 27.928,37 

4 13. - 15. 30.053,65 

5 16. - 18. 31.977,92 

6 ab dem 19. 33.917,20 

 

❖ Das neue Mindestentgelt im Außendienst beträgt somit EUR 1.812,11 
(§ 3 Abs. 3) 

❖ Die Kinderzulage erhöht sich um 2,8 %. 

❖ Erhöhung der „eingesparten Werbungskosten“ von derzeit EUR 67,- 
auf EUR 70,-. 

❖ Angestellte mit BöV-Prüfung sind mit Eintritt ab 1.3.2022 in die Stufe 2 der 
jeweiligen Mindestentgeltstaffel einzureihen. 

❖ Weitere sozialpolitische Punkte werden in Kürze noch abgestimmt und textiert 
(z.B. Lehrzeiten gelten als Dienstzeiten in diesem KV, Abfertigung fällig zum 
Zeitpunkt des Ablaufes der Kündigungsfrist, u.v.m.) 

 


